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ln dem Rechtsstreit

* Selmenhorst
- Beklagter und Berufungskläger -

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte Näke und Partner, Waller Heerstr. 99, 28219 Bremen
Geschäfrszeichen: I

gegen

Stadtwerke Delmenhorst GmbH vertr. d. d. GF, Fischstraße 32-34,27749 Delmenhorst

- Klägerin und Berufungsbeklagte -

Prozessbevollmächtigter:

hat das Landgericht Oldenburg - 9. Zivilkammer - durch den Vorsitzenden Richter am

Landgericht Müller, den Richter am Landgericht Riethmüller und die Richterin am Landgericht

Brauer auf die mündliche Verhandlung vom 22.01 .20181ür Recht erkannl:





Gründe:

Die Klägerin begehrt die Bezahlung einer noch offenen Rechnung vom 10.0s.2006 für clie

Lieferung von Erdgas und Wasser.

ln der streitigen Rechnung berechnele die Klägerin für d6n Verbrauchszeitraum vom

07.05.2015 bis zum 05.05.2006 einen offen stehenden Restbetrag für die Erdgaslieferung von

703,26 € und für wasser 55,70 €. Der Abrechnung der Erdgaslieferung lag ein Arbeitspreis

von zunächst 3,58 cent pro Kilowattstunde (ct/kwh), ab dem 01.10.201s von 4,13 cukwh und

ab dem 01.01.2006 von 4,52 cukwh zugrunde. Gegen diese Gaspreiserhöhungen wandte

sich der Beklagte wie eine größere Anzahl von Gaskunden.

ln den Jahren ab 2003 kam es auf seiten der Klägerin zu einer erheblichen

Gewinnsteigerung. Dieser betrug 2OO3 2..730.499,92 e, 2OO4 4.438,OOO,OO €, 2O0S

3.671.821,01€ und 2006 5.140.213,81 €.

Bereits im Jahre 2005 hatten etliche Kunden der Klägerin Klagen erhoben mit dem Ziel

festzustellen, dass die Preiserhöhungen zum 01.10,2008 und 01.01.2006 unzulässig waren.

Daraufhin wurde vor dem Amtsgericht Delmenhorst ein Musterverfahren geführt | . gegen

swd stadtwerke Delmenhorst GmbH - Geschäftsnummer 4A c 4063/06). lm Hinblick auf

dieses Musterverfahren haben die Parteien des vorliegenden Rechtsstreits am 14.10.2010

einen Teilvergleich geschlossen, in dem es unter anderem hieß:

"Die Beklagtenseite venichtet filr alle auf Gaspreiserhöhungen beruhenden
Forderungen auf die Einrede der Veriährung bis 6 Monate nach rechtskräftigem
Aöscrruss des Veiahrens beim Landgericht Oldenburg Az: 9 S 574/06, soweit iicht
schon Verjährung eingetrcten sein so!lte."

ln dem Musterverfahren gab das Amtsgericht Delmenhorst der Klage der dortigen Kunden der

hiesigen Klägerin drrrch urteil vom 04.08.2006 statt. Das Landgericht oldenburg wies die

durch urteil vom 29.11.2007 (ceschäftsnummer g s s74l06) ab. Auf die zugelassene

Revision hob der Bundesgerichtshof durch Urteil vom 09.07.2019 (Geschäftsnummer Vlll ZR

314107) auf und verwies die sache zur erneuten verhandlung an das Landgericht zurück.

Nach einer umfangreichen Beweisaufnahme wies das Landgericht die Klage durch Urteil vom

14.02.3013 emeut ab. Auf die wiederum zugelassene Revision setzte der Bundesgerichtshof

da§ Verfahren durch Beschluss vom 03.09.2013 (Geschäftsnummer Vlll ZR 76/13) im Hinblick

auf ein beim Europäischen Gerichtshof anhängiges verfahren aus. Nachdem der Europäische

Gerichtshof durch u leil vom 23.102014 (AKenzeichen c-3sg/1 1 und c-4oo/1 1) entschieden

hatte, erließ der Br.,ndesgerichtshof am '1s.12.2o1s ein Beschluss, in dem er mitteille, er

beabsichtige die Revision der dortigen Kläger zurückzuweisen. schließlich wies der
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